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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

der GIACOMINI GmbH, D-51545 Waldbröl - Stand: April 2026
Unsere folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle unsere Angebote, Ihre Bestellungen 
und die Auftragsbearbeitung. Durch Ihre Bestellung werden diese Bedingungen Vertragsbestandteil. Ihre AGB 
gelten für uns nicht, auch dann nicht, wenn wir nicht widersprechen. Abweichungen hiervon sind nur wirksam, 
wenn wir diese ausdrücklich schriftlich bestätigen. Diese AGB ersetzen alle früheren Fassungen unserer AGB.

Allgemeines
Alle Abbildungen in unseren Katalogen, Prospekten, Anzeigen, anderen Druckunterlagen usw. sind unverbindlich. 
Gewichtsangaben und Maße in Angeboten und Zeichnungen sind annähernd. Druckfehler und Irrtümer bleiben 
vorbehalten. Alle Armaturen werden - wenn nicht anders angegeben - aus Messing hergestellt. Wir behalten uns 
vor, gleichwertige oder bessere Rohstoffe einzusetzen und Produktänderungen - insbesondere im Rahmen des 
technischen Fortschritts und ohne vorherige Ankündigung - durchzuführen.

Angebote
Unsere Angebote sind kostenlos, freibleibend und 30 Tage seit Erstellungsdatum gültig; anders lautende Rege-
lungen werden im Angebot gesondert angegeben.

Aufträge
Aufträge bedürfen der Schriftform oder sind per Datenaustausch gemäß Ziffer 13 dieser AGB möglich. Ihre Prei-
sangaben sind für uns unverbindlich. Zusätzliche oder abweichende Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen 
Bestätigung durch uns und werden nur unter dieser Voraussetzung Bestandteil des Vertrages. Bestellungen wer-
den nur mit der aktuellen, kompletten Bestellnummer akzeptiert.

Preise
Alle Preise verstehen sich in EUR ohne Verpackung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Soweit nicht 
anders angegeben, halten wir uns an die in unseren Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum 
gebunden. Danach sind wir berechtigt, bei Erhöhung unserer Herstellkosten, insbesondere bei steigenden Metal-
lpreisen, unsere Preise entsprechend zu erhöhen. Die Berechnung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen 
Preisen. Alle Preise gelten ab Firmensitz Waldbröl.

Energiekostenzuschlag:
Wir behalten uns vor, auf die dynamische Marktsituation im Bezug auf die Energiekosten zu reagieren und erhe-
ben einen Energiekostenzuschlag von 2,5%. Der Aufschlag wird separat auf der Rechnung ausgewiesen. Dieser 
Aufschlag ist keine Preiserhöhung, sondern eine Anpassung, die je nach Marktsituation neu bewertet werden 
kann. 

Liefer- und Leistungszeit
Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schri-
ftform. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die 
Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (insbesondere Aufruhr, Streik, Aussperrung, behördlic-
he Anordnungen, unverschuldete erhebliche Betriebsstörungen, usw., auch wenn diese bei unseren Lieferanten 
oder deren Unterlieferanten eintreten), berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinde-
rung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz 
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, sind Sie nach 
angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzut-
reten. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so können Sie hieraus keine 
Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände können Sie sich nur berufen, wenn Sie uns 
unverzüglich benachrichtigen. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.
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Lieferungen, Verpackung, Mindestbestellwert
Lieferungen erfolgen unter EUR 1.000 € Nettowarenwert ab Waldbröl unfrei, ab 1.000 € frei Haus innerhalb der 
deutschen Grenze.
Für unfreie Lieferungen unter 1.000 € berechnen wir pauschal EUR 25,00 €.
Ausgenommen hiervon sind Sperrgutlieferungen. Diese erfolgen ausschließlich per Spedition zu individuell ermit-
telten Frachtkosten auf Anfrage. 

Rücksendungen
Alle Rücksendungen, die wir nicht verschuldet haben, müssen franko erfolgen. Bei allen Rücksendungen, die wir 
nicht verschuldet haben und die vorher immer schriftlich, vorzugsweise per E-Mail, mit uns abgestimmt werden 
müssen, berechnen wir 30% Rücknahmekosten, mindestens jedoch pauschal EUR 30,00. Gutschriften erfolgen 
nur für einwandfreie, wiederverkaufbare und dem jeweiligen technischen Produktionsstand entsprechende Ware. 
Rücksendungen müssen vor Versand an uns schriftlich angemeldet werden. Rücksendungen, die keine Giacomi-
ni-Rücksendungsnummer haben, werden nicht angenommen. Beschaffungsware (keine Lagerware) und Sonde-
ranfertigungen sind von der Rücknahme grundsätzlich ausgeschlossen.

Nachforschungsauftrag
Wir behalten uns vor, Ihnen Nachforschungsaufträge für korrekt angelieferte Sendungen mit einem Kostenanteil 
von EUR 10,00 je Nachforschungsauftrag zu berechnen.

Versand
Die Gefahr für die Sendungen geht bei Verlassen des Lagers oder des Werkes auf Sie über. Der günstigste und 
schnellste Versandweg wird von uns gewählt. Falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich ist, geht die 
Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf Sie über. Äußerlich erkennbare Schäden an der Sendung 
sind durch den Ablieferer der Sendung sofort auf dem Frachtbrief durch Tatbestandsaufnahme oder in sonstiger 
geeigneter Weise zu bescheinigen. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden, Mängeln oder Gewichtsminderung 
am Inhalt, die sich erst beim Auspacken zeigen, ist sofort mit dem weiteren Auspacken aufzuhören. Der Schaden 
ist bei dem Transportunternehmen zu reklamieren. Dieses ist zur Tatbestandsaufnahme und Feststellung des 
Schadens aufzufordern, und zwar nach Ablieferung der Ware. Die schuldhafte Verletzung dieser Nebenpflichten 
kann zu Schadenersatzansprüchen wegen positiver Vertragsverletzung führen.

Zahlung
Unsere Rechnungen sind gemäß Währungsangabe zahlbar in EUR porto- und spesenfrei in Waldbröl. Wir ver-
güten als Skonto bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen 2%. Nach 30 Tagen sind unsere Rechnungen netto fällig (ab 
Rechnungsdatum gerechnet). Bei Vorauszahlungen gewähren wir 3% Skonto. Stichtag für die Skontoabrechnung 
ist das Datum des Zahlungseingangs. Skontogewährung setzt die Erfüllung sämtlicher fälliger Zahlungsver-
pflichtungen aus früheren Leistungen voraus. Bei Zielüberschreitungen berechnen wir Verzugszinsen gemäß § 
288 BGB. Wechselannahmen behalten wir uns vor.
Bei Wechseln und Schecks gilt die Zahlung erst nach der Einlösung als geleistet. Diskont und Spesen berechnen 
wir in banküblicher Höhe. Bei Zahlung durch Wechsel wird kein Skonto gewährt. Werden die Zahlungsvereinba-
rungen nicht eingehalten oder werden uns Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit unseres Kunden min-
dern, so werden unsere Forderungen sofort fällig, ohne Rücksicht auf die Laufzeit der hereingegebenen Wechsel. 
Wir sind in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Aufre-
chnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht 
werden, sind nur statthaft, wenn Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unstreitig sind.

Gewährleistung/Haftung
Wir leisten Gewähr für das bei unseren Waren verarbeitete Material und deren Funktion für die Dauer von 24 
Monaten ab Rechnungsdatum, vorausgesetzt unsere Einbau-, Montage sowie Gebrauchsanleitungen wurden 
beachtet und der Einbau erfolgte unter Anwendung allgemein anerkannter Regeln der Technik. Der Kunde ist 
verpflichtet, die Ware bei Erhalt auf Mängel zu untersuchen. Mängelrügen, die sich auf offensichtliche und erken-
nbare Mängel der gelieferten Sache beziehen, müssen unverzüglich nach Erhalt der Ware schriftlich erfolgen. Die 
Rüge von offensichtlichen und erkennbaren Mängeln ist rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 5 Arbeitstagen ab 
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Erhalt der Ware bei uns eingeht. Nicht offensichtliche Mängel sind unverzüglich, nämlich innerhalb von 5 Arbeit-
stagen nach Kenntnis zu rügen. Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn der Kunde einen offensichtli-
chen Mangel nicht rechtzeitig schriftlich gerügt hat.
Hat der Kunde das Recht zur Gewährleistung, weil ein erheblicher Mangel vorliegt, behalten wir uns das Wahl-
recht vor, den Mangel zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu liefern. Wenn wir uns für Mängelbeseitigung 
entscheiden, hat der Kunde kein Recht, eine Minderung des Kaufpreises zu verlangen oder den Rücktritt vom 
Vertrag zu erklären, solange die Mängelbehebung nicht fehlschlägt. Die Nachbesserung schlägt fehl, wenn zwei 
Nachbesserungsversuche erfolglos sind. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, hat der Kunde das Recht auf Min-
derung oder Rücktritt vom Vertrag.
Voraussetzung der Gewährleistung ist die Übersendung der Ware mit einer genauen Fehlerbeschreibung und mit 
der Kopie der Rechnung.
Unsere Haftung beschränkt sich auf die vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten und ist auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Diese Beschränkung 
gilt nicht für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, unabhängig vom Verschuldensgrad 
und Schäden, die durch arglistiges Verhalten entstehen. Diese Beschränkung gilt ebenfalls nicht für Schäden, die 
von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst sind. Für falsche Auskünfte haften wir nur, wenn vor 
dem Vertragsschluss ausdrücklich eine Beratung vereinbart wurde. Im Übrigen sind technische Auskünfte unver-
bindlich und erfolgen ohne jegliche Gewähr.

Datenaustausch
Wir ermöglichen Ihnen nach Vereinbarung, Bestellungen auf elektronischem Wege zu übermitteln. Basis dieser 
Bestellübermittlung sind Verfahren, die auf der Basis der internationalen Syntax für die Datenübermittlung EDI-
FACT vereinbart wurden, insbesondere der syntaktische Subset. Wir informieren Sie bei Beginn der Kommunika-
tionsbeziehungen über Übertragungsmedien und notwendige Adressen, über die wir im elektronischen Daten-
verkehr erreichbar sind, ebenso über die Daten dieses Subsets, die von uns empfangen und weiterverarbeitet 
werden. Sie benutzen für die Bestellung die GIACOMINI Werksartikelnummer. Vor Aufnahme des elektronischen 
Datenaustausches leisten Sie Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der bei Ihnen geführten Stammda-
tenbestände. Wir stellen hierfür im Stammdatenserver Artikeldaten im Datanorm Format zur Verfügung. Gültig 
sind die Preise und Konditionen, die wir mit Ihnen vereinbart haben (Preisliste, Konditionen). In der Bestellung von 
Ihnen etwa angegebene abweichende Preise und Konditionen werden beim Bestelleingang nicht verarbeitet. 
Fehlerhafte Nachrichten, d.h. solche, die nicht dem Subset der EDIFACT-Syntax entsprechen, gelten für beide 
Seiten als nicht übertragen. In einem solchen Fall erfolgt eine direkte Absprache mit dem bei Ihnen technisch 
und fachlich Verantwortlichen. Beide Vertragsparteien sorgen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich für die 
zur Sicherstellung der Vertraulichkeit und des Datenschutzes notwendigen Maßnahmen. Geplante Stillstandzei-
ten bei der elektronischen Datenübermittlung sowie Störungen werden der jeweils betroffenen Partei so früh wie 
möglich mitgeteilt. Sie eröffnen uns in angemessener Frist die Möglichkeit, ebenfalls Geschäftsbriefe von uns auf 
elektronischem Wege zu empfangen, z.B. Rechnungen, Bestellscheine und ähnliche Mitteilungen, für die Vor-
drucke verwendet werden.

Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller unserer Forderungen, die uns aus jedem Rechtsgrund ge-
gen Sie jetzt oder künftig zustehen, unser Eigentum.
Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für uns als Hersteller und/oder Lieferant, jedoch ohne Verpflichtung 
für uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass Ihr (Mit-) Eigen-
tum an der einheitlichen Sache wertanteilsmäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht. Sie verwahren unser (Mit-) 
Eigentum unentgeltlich. Waren, an denen uns (Mit-) Eigentum zusteht, werden im Folgenden als ”Vorbehaltsware” 
bezeichnet. Sie sind berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und 
zu veräußern, solange Sie nicht in Verzug sind. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. 
Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubter Handlung) bezüglich 
der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) 
treten Sie bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen Sie widerruflich, die an uns 
abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung 
kann nur widerrufen werden, wenn Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen. Bei 
Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware werden Sie auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich bena-
chrichtigen. Sollten Sie sich vertragswidrig verhalten, insbesondere in Zahlungsverzug geraten, so sind wir be-
rechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung Ihrer Herausgabeansprüche gegen 
Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt 
vom Vertrage vor.
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Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
Für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist ausschließlicher
Erfüllungsort Waldbröl; ausschließlicher Gerichtsstand ist Waldbröl.
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Änderungen dieser 
Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Recht-
swirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der Bedingungen nicht berührt werden. Für diesen 
Fall verpflichten sich die Parteien, anstelle der unwirksamen Regelung eine wirksame Regelung zu vereinba-
ren, die, soweit rechtlich möglich, den mit der unwirksamen Regelung verfolgten wirtschaftlichen Zweck unter 
Berücksichtigung der im Vertrag zum Ausdruck gekommenen Interessen der Parteien am nächsten kommt.
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